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Vorschlagtext Richtlinie KI (Künstliche Intelligenz) von Rudolf Fiedler



Ziel der Richtlinie
Diese Richtlinie dient dazu, den verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) im Unternehmen zu fördern. Ziel ist es, einen sicheren, fairen und nachvollziehbaren Einsatz im Unternehmen sicherzustellen, die Risiken zu reduzieren und die Einhaltung rechtlicher und ethischer Standards zu gewährleisten.

Geltungsbereich
Diese Richtlinie gilt für alle Beschäftigten an allen Betriebsstandorten.

Verantwortung
Der Nutzer ist dafür verantwortlich, beim Einsatz von KI-Systemen folgenden Nutzungshinweise zu beachten.

Grundsätzlich sollen nur die KI-Systeme oder KI-Werkzeuge eingesetzt werden, die vom Unternehmen zur Verfügung gestellt werden und nach der KI-VO (KI-Verordnung) freigegeben sind. Für diese Systeme wurde eine KI-Systemkategorisierung nach der KI-VO vorgenommen. Die Nutzung von KI-Systemen und KI-Werkzeugen (Tools) für den Unternehmenseinsatz, die nicht freigegeben sind, ist untersagt.

Falls die Nutzung eines KI-Systems oder KI-Tools erforderlich erscheint, und dieses nicht freigegeben ist, gehen Sie bitte auf die verantwortliche Führungskraft zu.

Die Nutzung darf nur unter Verwendung der dafür angelegten betrieblichen Accounts erfolgen. Eine Nutzung privater Accounts im betrieblichen Kontext ist nicht gestattet.

Nutzungshinweise
Die Anforderungen an die Nutzung von Daten in einem KI-System bestimmen sich im Zusammenspiel von Ein- und Ausgabedaten. Mechanismen, die unter die KI fallen (siehe Art. 3 Nr. 1 KI-VO), kommen erst dann zum Einsatz, wenn diese durch eine aktive Nutzung des Verwenders angefragt werden. Dies erfolgt in der Regel durch die Eingabe von Funktionen, die als „prompt“ bezeichnet werden.

Die zielgerichtete Eingabe und Verwendung von Geschäftsgeheimnissen, Kundendaten, und sensiblen Daten (Gesundheit, Religion, politische Gesinnung etc.) sollte unterbleiben.
Das KI-Werkzeug sollte für vorher festgelegte Anwendungsfälle für einen vorher festgelegten Zweck zum Einsatz kommen.

Wichtig: bitte beachten Sie, dass sie weiterhin für die Verwendung und Weitergabe des Ergebnisses verantwortlich sind. Bedenken Sie, dass die Ergebnisse fehlerhaft sein können, da diese auf Wahrscheinlichkeiten beruhen. Daher sind diese einer sorgfältigen finalen Prüfung auf Korrektheit und Vollständigkeit zu unterziehen. Insbesondere die Überprüfung der Quellendokumente ist unerlässlich. Am Schluss sollte eine Plausibilitätsprüfung vorgenommen werden, ob das Ergebnis stimmen kann oder abwegig ist.

Denken Sie bitte daran, dass bei Einsatz von KI nach Art. 50 KI-VO eine Kennzeichnungspflicht bestehen kann, wenn die erzeugten Inhalte nicht eindeutig als KI-generierte Inhalte zu erkennen sind.





Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Bei der Nutzung von KI-Tools sollten Sie – wenn möglich – keine personenbezogenen Daten verarbeiten. Dies gilt in besonderer Weise für die Erstellung von prompts. In folgenden Fällen ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ausnahmsweise gestattet:

1. Einwilligung
Ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in KI-Tools erforderlich, dann kann diese erfolgen, wenn die betroffene Person eingewilligt hat. Dazu muss die Person vorab transparent informiert werden.
Vermeiden Sie die Nutzung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 DSGVO (Gesundheitsdaten, Religionszugehörigkeit, Gewerkschaftszugehörigkeit, politische Meinung etc.).
2. Berechtigte Interessen
Eine solche Verarbeitung personenbezogener Daten ist gestattet, wenn die berechtigten Interessen des Unternehmens vorrangig sind gegenüber den Interessen den betroffenen Personen.
Das Überwiegen der berechtigten Interessen des Unternehmens ist anzunehmen, wenn Namen von Beschäftigten unseres Unternehmens als Ausgabe bei der Verwendung des KI-Systems genannt werden. Die Nennung des Namens kann für die Nutzer erforderlich sein, um ergänzende Fragen zu stellen.

Es ist zu berücksichtigen, dass das Löschen von personenbezogenen Daten, mit denen ein KI-System trainiert worden ist, nur eingeschränkt möglich ist.

Vertraulichkeit
Bitte stellen Sie sicher, dass keine vertraulichen oder streng vertraulichen Informationen oder Dokumente in das KI-System übermittelt werden. Dies gilt auch für Betriebsgeheimnisse und Know-How des Unternehmens.

Urheberrecht
In das KI-System sollten nur Inhalte und Dokumente eingegeben werden, für die wir das Urheberrecht besitzen.

Das aus der KI-Anwendung ausgegebene Ergebnis ist plagiats- und urheberrechtsfrei und stellt keine menschliche Schöpfung dar, so dass kein Urheberrechtschutz besteht.

In den meisten Nutzungsbedingungen der Anbieter von KI-Systemen stellen die Anbieter klar, dass die Rechte an KI-generierten Ergebnissen und Inhalten nicht exklusiv einem Nutzer zustehen.

Dienstleistereinsatz
Untersagen Sie Dienstleistern die Verwendung Ihrer Daten für das Training weiterer KI-Systeme oder der KI-Systemen von anderen Kunden.

Schulungspflicht
Alle Beschäftigten, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit KI-Systeme einsetzen, sind verpflichtet, an einer vom Unternehmen organisierten Schulung teilzunehmen, vgl. Art. 4 KI-VO. Ziel der Schulung ist die Vermittlung der Kompetenz für einen sicheren, verantwortungsvollen und rechtskonformen Einsatz im Unternehmen.


Stand: 15. Juli 2025
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